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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Daniel Peter Wischhöfer, zuletzt wohnhaft Hauptstraße 78, 56575 Weißenthurm, ist Adressat 
eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 17.07.2023, Aktenzeichen 5.1.51-
UV-H-10054.0. 
 
Da der Aufenthaltsort dieser Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks 
gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 
in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche 
Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder 
überörtlichen Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 2 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Löhrstraße 78, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
 
Koblenz, 14.08.2023   
 
 
gez. Dominik Lutzenburg  
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 5.1.51 - Erziehungsleistungen 
 
 



 
2023                 Ausgegeben am 18.08.2023    Nr. 32/2023   Seite 244 
 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 18.08.2023 
Referat 3.37 – Straßenverkehr 
Az.: 37-MY-PB 123            
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung. Nachstehend 
genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(zulassungsrechtliche Angelegenheit, Schreiben vom 15.08.2023) 
 

Herr Naycho Kolyov, 
letzte bekannte Adresse: Am Kammrädchen 3, 56182 Urbar, 
jetziger Aufenthaltsort: unbekannt  

 
Da der Aufenthaltsort von o.g. Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 
des Landeszustellungsgesetztes (LVwZG) i.V.m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises 
Mayen-Koblenz vom 03.07.2014 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 05.12.2022 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt. 
 
Das Schreiben kann vom Adressaten in Zimmer HG16 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Bahnhofstr. 9, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen und in Empfang 
genommen werden. 
 
Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen.  
 
 
 
gez. Berhausen 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 18.08.2023 
Referat 3.37 – Straßenverkehr 
Az.: 37-163.01            
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung. Nachstehend 
genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(fahrerlaubnisrechtliche Angelegenheit vom 14.06.2023): 
 

Herr Nikolay Trifonov, letzte bekannte Adresse: ulitsa Oborishte 17, 6500 
Swilengrad BULGARIEN; 
jetziger Aufenthaltsort: unbekannt  

 
Da der Aufenthaltsort von o.g. Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 
des Landeszustellungsgesetztes (LVwZG) i.V.m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises 
Mayen-Koblenz vom 03.07.2014 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 05.12.2022 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt. 
 
Das Schreiben kann vom Adressaten in Zimmer 132 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Bahnhofstr. 9, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen und in Empfang 
genommen werden. 
 
Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen.  
 
 
 
gez. Lang 
 
 


